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1 Einleitung 
Der vorliegende Leitfaden soll den federführenden Organisationen (ffO) von  
E-Government Schweiz die Arbeit bei der Umsetzung der priorisierten Vorhaben 
erleichtern. Nebst sämtlichen Prozessen und Hilfsmitteln finden die Interessierten auf 
der als Wiki konzipierten Wissensplattform www.egovernment.ch/wiki/de Antworten auf 
mögliche Fragen, während oder nach der Umsetzung von priorisierten Vorhaben. 

Alle Dokumente und Hilfsmittel stehen zudem im Wiki zum Download zur Verfügung.  

Der Leitfaden wird in Deutsch und Französisch publiziert, sowie laufend überprüft, 
ergänzt und angepasst. 

2 Grundlagen E-Government Schweiz 

2.1 Strategie 

Am 24. Januar 2007 hat der Bundesrat die E-Government-Strategie Schweiz 
verabschiedet. Diese nationale E-Government-Strategie wurde unter Federführung des 
Informatiksteuerungsorgan des Bundes (ISB) in enger Zusammenarbeit mit den 
Kantonen und Gemeinden entwickelt. Sie bildet die Basis für Bund, Kantone und 
Gemeinden, ihre Bestrebungen auf gemeinsame Ziele auszurichten und legt 
Grundsätze, Vorgehen sowie Instrumente zu deren Umsetzung fest. Sie hat zum Ziel, 
dass sowohl die Wirtschaft wie auch die Bevölkerung die wichtigen Geschäfte mit den 
Behörden elektronisch abwickeln können. Die Behörden ihrerseits sollen ihre 
Geschäftsprozesse modernisieren und untereinander elektronisch verkehren.  
E-Government-Strategie Schweiz  
http://www.egovernment.ch/de/grundlagen/strategie.php 

2.1.1 Ziele 
Die E-Government-Strategie Schweiz verfolgt, in der Reihenfolge ihrer Bedeutung, drei 
Ziele: 

1 Die Wirtschaft wickelt den Verkehr mit den Behörden elektronisch ab. 

2 Die Behörden haben ihre Geschäftsprozesse modernisiert und verkehren 
untereinander elektronisch. 

3 Die Bevölkerung kann die wichtigen - häufigen oder mit  grossem Aufwand 
verbundenen - Geschäfte mit den Behörden elektronisch abwickeln. 

2.1.2 Grundsätze 
Die Strategie zur Zielerreichung basiert auf sieben zentralen Grundsätzen: 

1 Orientierung an Leistungen und Geschäftsprozessen: 
Statt wenig koordinierte und teure E-Government-Insellösungen werden gemeinsame, 
an einem ebenenübergreifenden Dienstleistungs- und Prozessverständnis orientierte 
Lösungen erarbeitet. Dazu sowie zur Gewährleistung der Rechtssicherheit und 
Nachvollziehbarkeit des elektronischen Verwaltungshandelns ist ein standardisierter 
Umgang mit elektronischen Daten und Dokumenten von der Entstehung bis zur 
Archivierung nötig. 

http://www.egovernment.ch/wiki/de�
http://www.egovernment.ch/de/grundlagen/strategie.php�
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2 Fokussierung und Priorisierung: 
Die E-Government-Umsetzung wird auf wenige Schwerpunkte ausgerichtet, die sich an 
den Bedürfnissen der Zielgruppen orientieren und nicht an den technischen 
Möglichkeiten.  

3 Transparenz und Verbindlichkeit: 
Verantwortlichkeiten und Entscheidungsprozesse werden klar geregelt. Transparent 
geführte und regelmässig aktualisierte Planungsinstrumente ermöglichen die 
Nachvollziehbarkeit der Aktionen. 

4 Innovation dank Föderalismus: 
Das Potenzial innovativer Staatsstellen wird genutzt und gleichzeitig wird mit 
gemeinsamem Vorgehen und definierten Organisationsstrukturen die übergeordnete 
Steuerung sichergestellt. 

5 Einsparungen durch Mehrfachnutzung und offene Standards: 
Dank dem Prinzip «Einmal entwickeln – mehrfach anwenden», offenen Standards und 
gegenseitigem Austausch werden die Investitionen optimal genutzt. 

6 Zugang für alle: 
Die Erfüllung anerkannter Standards garantieren einen barrierefreien Zugang zu 
EGovernment- Lösungen auch für ältere Menschen und für Menschen mit 
Behinderungen. 

7 Unterstützung der Entscheidungsträger: 
Konkrete Umsetzungs- und Steuerungsinstrumente ermöglichen den politischen und 
operativen Entscheidungsträgern, ihre Verantwortung wahrzunehmen. 

  



  Grundlagen E-Government Schweiz | 7 

   

Eine Übersicht 
über die 
Mitglieder finden 
Sie unter 
http://www.egov
ernment.ch/de/o
rganisation/inde
x.php 

 

2.2 Rahmenvereinbarung 

E-Government funktioniert in der Schweiz nur, wenn sich alle drei Staatsebenen 
vernetzen und zusammenarbeiten. Die Zusammenarbeit von Bund, Kantonen und 
Gemeinden ist in der erneuerten «Rahmenvereinbarung über die E-Government Zusam-
menarbeit in der Schweiz» verankert. Diese Rahmenvereinbarung regelt die 
Organisation und das Vorgehen von Bund und Kantonen bei der Umsetzung der E-
Goverment-Strategie Schweiz für die Jahre 2007 bis und mit 2015.  

Die erste Rahmenvereinbarung wurde vom Bundesrat und von der Plenarversammlung 
der Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) 2007 beschlossen und war bis Ende 2011 
gültig. Um die Kontinuität bei der Umsetzung der E-Government-Strategie zu 
gewährleisten, hat der Steuerungsausschuss E-Government Schweiz Ende 2010 die 
Geschäftsstelle beauftragt, die Erneuerung der Rahmenvereinbarung vorzubereiten. 
Dabei forderte er eine stärkere zentrale Steuerung, eine Fokussierung auf ausgewählte 
Vorhaben und eine bessere Zusammenarbeit auf allen föderalen Ebenen. Vor diesem 
Hintergrund hat die Geschäftsstelle in Zusammenarbeit mit dem Sekretariat der KdK 
einen Entwurf für die erneuerte Rahmenvereinbarung ausgearbeitet. Dieser wurde am 
16. November 2011 vom Bundesrat und am 16. Dezember 2011 von der 
Plenarversammlung der KdK verabschiedet.   
Rahmenvereinbarung  
http://www.egovernment.ch/de/grundlagen/rahmenvereinbarung.php 

 

2.3 Organisation / Rollen 

Die Organisation zur Umsetzung der E-Government-Strategie Schweiz ist durch die 
«Öffentlich-rechtliche Rahmenvereinbarung über die E-Government-Zusammenarbeit 
in der Schweiz» wie folgt geregelt: 

  

http://www.egovernment.ch/de/organisation/index.php�
http://www.egovernment.ch/de/organisation/index.php�
http://www.egovernment.ch/de/organisation/index.php�
http://www.egovernment.ch/de/organisation/index.php�
http://www.egovernment.ch/de/grundlagen/rahmenvereinbarung.php�
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2.3.1 Steuerungsausschuss 
Der Steuerungsausschuss trägt die Verantwortung für die koordinierte Umsetzung der 
E-Government-Strategie Schweiz. Der Steuerungsausschuss besteht aus insgesamt 
neun Mitgliedern, nämlich je drei Vertreterinnen oder Vertreter des Bundes, der Kantone 
und der Städte bzw. Gemeinden. Den Vorsitz des Steuerungsausschusses hat der 
Vorsteher oder die Vorsteherin des Eidgenössischen Finanzdepartementes (EFD). 

Der oder die Delegierte für die Informatikstrategie des Bundes nimmt beratend an den 
Sitzungen des Ausschusses teil. 

Aufgaben: 
Der Steuerungsausschuss hat gemäss Art. 7 der Rahmenvereinbarung namentlich 
folgende Aufgaben und Kompetenzen: 

1. Er definiert und aktualisiert den Katalog priorisierter Vorhaben (Leistungen und 
Voraussetzungen), 

2. Er bestimmt federführende Organisationen für die Umsetzung der priorisierten 
Vorhaben. 

3. Er legt Rahmenbedingungen für die Umsetzung der priorisierten Vorhaben fest. 

4. Er beschliesst den Aktionsplan inklusive die Verteilung der Finanzmittel und 
überprüft die Zielerreichung periodisch. 

5. Er nimmt Kenntnis von den ihm durch die federführenden Organisationen 
unterbreiteten Sondervereinbarungen und unterstützt sie bei Bedarf bei der 
Erarbeitung. 

6. Er steuert und überwacht die Umsetzung der Strategie, namentlich auch die 
Rechtsetzung 

7. beschliesst über die aktualisierten Planungs- und Umsetzungsinstrumente und 
überprüft periodisch die Fortschritte der Umsetzung. 

8. Er vermittelt bei Meinungsverschiedenheiten zwischen den Vertragsparteien und 
setzt sich für eine gütliche Einigung ein. 

9. Er informiert den Bundesrat, die Konferenz der Kantonsregierungen (KdK), den 
Städteverband, den Gemeindeverband und weitere interessierte Stellen über 
seine Beschlüsse. 

10. Er bestimmt die Mitglieder des Expertenrates  

11. Er nimmt zu strategischen Themen aus dem Bereich E-Government Stellung. 

12. Er beobachtet aktiv Entwicklungen im Bereich E-Government-Standards und 
beschliesst gegebenenfalls Massnahmen zu deren Förderung in Absprache mit 
dem Verein eCH. 
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2.3.2 Expertenrat 
Der Expertenrat ist ein Fachgremium, das dem Steuerungsausschuss, der 
Geschäftstelle und den federführenden Organisationen beratend zur Seite steht. Der 
Expertenrat setzt sich aus maximal neun Fachleuten der Verwaltung, der Wirtschaft und 
der Wissenschaft zusammen. Die Mitglieder werden durch den Steuerungsausschuss 
bestimmt. Der oder die Delegierte für die Informatikstrategie des Bundes ist Mitglied. 

Aufgaben: 

Der Expertenrat hat gemäss Art. 10 der Rahmenvereinbarung folgende Aufgaben: 

1. Er prüft die fachtechnischen Aspekte der anstehenden Geschäfte und Projekte 
und gibt dem Steuerungsausschuss Empfehlungen ab, insbesondere zum 
Katalog priorisierter Vorhaben, zum  Aktionsplan und zu übergeordneten 
Themen. 

2. Er berät die Geschäftsstelle und federführende Organisationen bei der 
Umsetzung priorisierter Vorhaben in rechtlicher  technischer sowie 
organisatorischer Hinsicht.Geschäftsstelle 

2.3.3 Die Geschäftsstelle  
Die Geschäftsstelle ist das Stabsorgan des Steuerungsausschusses und des 
Expertenrates. Sie koordiniert die Umsetzung der Strategie. Die Geschäftsstelle wird 
durch das Informatiksteuerungsorgan des Bundes (ISB) geführt, das zum 
Eidgenössischen Finanzdepatement (EFD) gehört, und wird durch den Bund finanziert.  

Aufgaben: 

Die Geschäftsstelle hat gemäss Art. 13 der Rahmenvereinbarung namentlich folgende 
Aufgaben:  

1. Sie bereitet die Geschäfte des Steuerungsausschusses und des Expertenrates 
vor und führt das Protokoll der Sitzungen. Sie stellt den Einbezug der 
Vertragspartner bei der Vorbereitung der wichtigsten Geschäfte sicher. Sie 
überwacht die Umsetzung der Entscheide des Steuerungsausschusses. 

2. Sie erarbeitet den Aktionsplan zuhanden des Steuerungsausschusses. 

3. Sie ist Anlaufstelle für federführende Organisationen und zuständig für den 
Aufbau und die Pflege des Beziehungsnetzes mit den Kantonen und den 
involvierten Bundesstellen, 

4. Sie unterstützt die federführenden Organisationen bei der Ausarbeitung von 
Sondervereinbarungen und stellt in Zusammenarbeit mit der SIK insbesondere 
Finanzierungsmodelle und Musterverträge bereit. 

5. Sie stellt durch geeignete Kommunikationsmassnahmen die notwendige 
Transparenz sicher. 

6. Insbesondere pflegt und aktualisiert sie im Auftrag des Steuerungsausschusses 
die Umsetzungsinstrumente und veröffentlicht diese im Internet. 
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Übersicht der 
federführenden 
Organisationen 
ffO unter 
www.egovernme
nt.ch/de/organisa
tion/federfuehren
de_organisatione
n_ffo.php#ffo 

7. Sie arbeitet mit der Schweizerischen Staatschreiberkonferenz, namentlich deren 
Fachgruppe E-Government, und der Geschäftsstelle der SIK als 
Kommunikations- und Koordinationsdrehscheibe zu den Kantonen und den 
Gemeinden zusammen. 

8. Sie stellt das Controlling für die Umsetzung der E-Government-Strategie sicher. 
Insbesondere überprüft sie die Einhaltung der Rahmenbedingungen für die 
Umsetzung von priorisierten Vorhaben. 

9. Sie beobachtet die E-Government-Aktivitäten in der Schweiz und im Ausland, 
erkennt Doppelspurigkeiten und mögliche Synergien. 

Sie erstellt zuhanden des Steuerungsausschusses einen Jahresbericht über den Stand 
der Umsetzung. 
 

2.3.4 Federführende Organisationen ffO 
Aufgrund der Verschiedenartigkeit der Vorhaben aus dem «Katalog priorisierter 
Vorhaben» werden Trägerschaft und Finanzierung entsprechend den jeweiligen 
Anforderungen definiert und falls nötig in einer Sondervereinbarung geregelt. Hierzu 
setzt der Steuerungsausschuss geeignete Organisationen als federführend für ein 
priorisiertes Vorhaben ein.  

2.3.4.1 Kriterien für die Federführerschaft 

Folgende Kriterien sollten die federführenden Organisationen der priorisierten 
Vorhaben bestmöglichst erfüllen:  

• Zuständigkeit: Arbeiten im Rahmen der Vorhabensumsetzung gehören zum 
Aufgabengebiet der Organisation. 

• Themenführerschaft: Die Organisation hat Fachkenntnisse und hat bereits 
(strategiekonforme) Vorarbeiten geleistet. 

• Ressourcen: Die Organisation hat genügend und geeignete Ressourcen, um ein 
Organisations- und Finanzierungskonzept zu erarbeiten. 

• Akzeptanz: Die Organisation wird von den zu involvierenden Stellen als 
federführend akzeptiert. 

2.3.4.2 Aufgaben und Kompetenzen der ffO 

Die Aufgaben und Kompetenzen der federführenden Organisationen sind in der 
Rahmenvereinbarung geregelt (Art. 16). Demnach haben die ffO folgende Aufgaben und 
Kompetenzen:  

• Sie sorgen in Zusammenarbeit mit beteiligten Akteuren für ein tragfähiges 
Finanzierungs- und Organisationskonzept. 

• Sie bestimmen eine Projektleitung. 

• Sie gewährleisten die Einhaltung von Standards und achten auf die 
Interoperabilität der erarbeiteten Lösungen.  

http://www.egovernment.ch/de/organisation/federfuehrende_organisationen_ffo.php#ffo�
http://www.egovernment.ch/de/organisation/federfuehrende_organisationen_ffo.php#ffo�
http://www.egovernment.ch/de/organisation/federfuehrende_organisationen_ffo.php#ffo�
http://www.egovernment.ch/de/organisation/federfuehrende_organisationen_ffo.php#ffo�
http://www.egovernment.ch/de/organisation/federfuehrende_organisationen_ffo.php#ffo�
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• Sie sorgen für die Umsetzung und Einhaltung der durch den 
Steuerungsausschuss vorgegebenen Rahmenbedingungen; 

• Sie achten darauf, dass keine unnötigen rechtlichen oder tatsächlichen 
Schranken die Nutzung der erarbeiteten Daten oder Leistungen durch andere 
Schweizer Gemeinwesen behindern. 

• Sie berichten der Geschäftsstelle im Rahmen eines Monitorings periodisch über 
den Stand der Arbeiten. 

• Sie haben das Recht, als offizieller Akteur der Rahmen-Organisation E-
Government Schweiz aufzutreten. 

• Sie können den Expertenrat über die Geschäftsstelle um fachliche Unterstützung 
angehen. 

• Sie können dem Steuerungsausschuss über die Geschäftsstelle Anträge zur 
Finanzierung von Vorhaben unterbreiten. 

2.3.4.3 Übernahme der Federführerschaft 

Die federführende Organisation wird auf Antrag der Organisation selber und der 
Geschäftsstelle durch den Steuerungsausschuss bestimmt. Mit der Übernahme der 
Federführerschaft verpflichtet sich die Organisation, das ihr zugewiesene prioritäre 
Vorhaben nach bestem Wissen und Gewissen voranzutreiben und durch ihre Arbeit 
gemeinsam mit weiteren beteiligten Akteuren zur Zielerreichung der E-Government-
Strategie Schweiz beizutragen.  

2.3.4.4 Abgabe der Federführerschaft 

Die Federführerschaft für ein Vorhaben kann unter gewissen Umständen im Laufe der 
Umsetzungsarbeiten geändert werden: 

• Wenn die Organisation, aus welchen Gründen auch immer, die ihr zugewiesenen 
Aufgaben nicht erfüllen kann. 

• Wenn sich nach der Konzeptphase für die Pilot- und Betriebsphasen andere 
Organisationen als geeigneter erweisen. 

Die Übergabe der Federführerschaft soll möglichst übergangslos von sich gehen. Die 
bisherige ffO übernimmt die Funktion, bis die neue ffO durch den Steuerungsausschuss 
offiziell eingesetzt ist. 

2.3.4.5 Unterstützung für ffO durch E-Government Schweiz 

Die Anlaufstelle für die federführenden Organisationen ist die Geschäftsstelle. Diese 
beobachtet die E-Government-Aktivitäten in der Schweiz und im Ausland aktiv und 
erkennt dadurch Doppelspurigkeiten und mögliche Synergien. Als Kommunikations- und 
Koordinationsdrehscheibe unterstützt sie die ffO bei der strategiekonformen Umsetzung 
der priorisierten Vorhaben. Dies insbesondere durch Beratung bei Kommunikations- und 
Finanzierungsfragen. Die Geschäftsstelle kann in Problemfällen den Expertenrat oder 
den Steuerungsausschuss involvieren, um Lösungen im Rahmen der 
Umsetzungsarbeiten herbeizuführen.  
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2.3.4.6 Kommunikation 

Als offizieller Akteur von E-Government Schweiz hat die ffO die Möglichkeit, diverse 
etablierte Kommunikationskanäle und Plattformen zu nutzen: 

• Logos: Die ffO haben das Recht, die Logos von E-Government Schweiz zu benutzen 
(stehen in verschiedenen Formaten zum Download im Wiki bereit).  

• Um Informationen auf einem Kommunikationskanal von E-Government Schweiz zu 
veröffentlichen, kann die ffO mit dem fertig vorbereiteten und übersetzten Text mit 
der Geschäftsstelle Kontakt aufnehmen. Zur Auswahl stehen folgende Kanäle: 

• Website: Nach Absprache mit der Geschäftsstelle können Informationen über 
die priorisierten Vorhaben auf der Website publiziert werden.  

• Newsletter: Der Newsletter erscheint alle zwei Monate auf Deutsch und 
Französisch. Die ffO haben die Gelegenheit, aktuelle Informationen über ihre 
priorisierte Vorhaben in Absprache mit der Geschäftsstelle E-Government 
Schweiz darin zu publizieren. Entsprechende Richtlinien stehen der ffO im Wiki 
zur Verfügung. 

• Faktenblätter: Die Faktenblätter beschreiben u.a. das Ziel, die Lösung und das 
Kosten-Nutzen-Verhältnis der priorisierten Vorhaben im Detail und zeigen den 
aktuellen Stand auf. Die ffO liefern die Angaben für die Faktenblätter und 
informieren die Geschäftsstelle bei Änderungen. (vgl. Vorlage unter 3 «Vorlagen 
und Hilfsmittel») 

o Medienmitteilungen und Pressekonferenzen: Die ffO informieren die 
Geschäftsstelle rechtzeitig über geplante Medienmitteilungen oder 
Pressekonferenzen. Die ffO publizieren in Absprache mit ihrer 
Kommunikationsabteilung oder der Geschäftsstelle Medienmitteilungen über ihre 
priorisierten Vorhaben.  

o ffO-Meeting: Einmal im Jahr findet ein ffO-Meeting statt. Dieses richtet sich 
speziell an die federführenden Organisationen und bietet diesen eine Plattform, 
um Erreichtes zu präsentieren, Bedürfnisse zu formulieren und Erkenntnisse zu 
diskutieren. 

o ffO-Workshop: Ziel des alljährlichen ffO-Workshops ist es, gemeinsame Sichten 
und Bedürfnisse der ffO zu ausgewählten Themen zu erarbeiten und den aktiven 
Austausch zu diesen Themen unter den Umsetzern der E-Government Strategie 
Schweiz zu fördern.  

o E-Government Symposium: Die jährlich stattfindenden E-Government-
Symposien bieten eine aktuelle Bestandesaufnahme zu eGovernment-Themen. 
Der Fokus liegt bei der Wissenschaft, Politik sowie Anwendungen aus dem In- 
und Ausland. Es richtet sich an E-Government-Verantwortliche aus Bund, 
Kantonen und Gemeinden, Parlamentarier, Vertreter aus Wissenschaft und 
Forschung, interessierte Verbandsmitglieder und Industrievertreter. Die ffO sind 
zum E-Government Symposium eingeladen und profitieren von einem stark 
reduzierten Eintrittspreis. 
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Eine aktuelle 
Übersicht der 
Partnerorganisa
tionen finden 
Sie unter 
http://www.egov
ernment.ch/de/o
rganisation/part
nerorganisation

 

o InfoSocietyDays / Swiss eGovernment Forum: Die InfoSocietyDays zeigen 
branchen- und anwendungsspezifische Trends und Entwicklungen in der 
Informations- und Kommunikationslandschaft von morgen auf. Ergänzend dazu 
werden mit Praxisbeispielen wegweisende, bereits erprobte Lösungen 
vorgestellt. Damit helfen die InfoSocietyDays Investitionsentscheide in die 
richtige Richtung zu lenken. Die Geschäftsstelle ist Partnerin der 
InfoSocietyDays. 

• Online-Vorhabensportfolio: Mittels dieses Online-Tools kommunizieren die ffO 
über ihre Vorhaben und Projekte mit der Geschäftsstelle.  
Mehr Informationen unter Punkt «3.9.1.1. Portfoliotool der priorisierten Vorhaben». 

2.3.4.7 Finanzierungsfragen 

Die Geschäftsstelle E-Government Schweiz hat bereits verwendete konkrete Beispiele 
von Finanzierungsmodellen analysiert und sechs Möglichkeiten in einem Dokument 
übersichtlich beschrieben (vgl. unter Kapitel 3 «Vorlagen und Hilfsmittel»).  

2.3.4.8 Weitere Hilfsmittel 

Alle Hilfsmittel werden in diesem Leitfaden unter Kapitel 3 «Vorlagen und Hilfsmittel» 
aufgezeigt.  

 

2.4 Partnerorganisationen 

E-Government funktioniert in der Schweiz nur, wenn sich alle drei Staatsebenen  
vernetzen und mit relevanten Akteuren wie Vereinen, Universitäten sowie  
Fachhochschulen zusammenarbeiten. 

2.4.1 Fachgruppe E-Government der Kantone 
2.4.1.1 Zweck und Aufgaben 

Die Fachgruppe E-Government ist eine von der Staatsschreiberkonferenz eingesetzte 
Arbeitsgruppe zum Thema E-Government und hat folgende Aufgaben: 

- Wissens- und Erfahrungsaustausch unter den Beteiligten zu geplanten und laufenden 
Projekte des Bundes und der Kantone; 

- Ansprechstelle und Interessenvertretung der Kantone gegenüber der Geschäftstelle E-
Government Schweiz für Fragen der Umsetzung der E-Government Strategie Schweiz 
(Schwerpunkt Inhalte, nicht Technologie); 

- Beratung der Staatsschreiberkonferenz in E-Government-Fragen; 

- Koordination der Studien zum Stand von E-Government; 

- Beantragung von und Mitwirkung in Projekten der Staatsschreiberkonferenz;  

- Weitere Themen im Interessensbereich E-Government 

 

http://www.egovernment.ch/de/organisation/partnerorganisationen.php�
http://www.egovernment.ch/de/organisation/partnerorganisationen.php�
http://www.egovernment.ch/de/organisation/partnerorganisationen.php�
http://www.egovernment.ch/de/organisation/partnerorganisationen.php�
http://www.egovernment.ch/de/organisation/partnerorganisationen.php�
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Eine aktuelle 
Übersicht  der 
priorisierten 
Vorhaben finden 
Sie unter 
http://www.egover
nment.ch/de/ums
etzung/katalog_v
orhaben.php 

2.4.2 Weitere Partnerorganisationen 
Informatiksteuerungsorgan des Bundes ISB, Schweizerische Informatikonferenz (SIK), 
Konferenz der Kantonsregierungen KDK, Staatsschreiberkonferenz, Schweizerische 
Konferenz der Stadt- und Gemeindeschreiber (SKSG/CSSM), Schweizerischer 
Gemeindeverband, Verein eCH, Schweizerische Gesellschaft für 
Verwaltungswissenschaften (SGVW), Berner Fachhochschule: Kompetenzzentrum 
Public Management und E-Government,. Uni Bern: Kompetenzzentrum für Public 
Management, Initiative ePower.  

3 Umsetzung E-Government Schweiz 
Die Umsetzung der Strategie erfolgt dezentral aber koordiniert  

Der Katalog priorisierter Vorhaben ist ein wichtiges Umsetzungsinstrument. In diesem 
Katalog sind jene Vorhaben aufgeführt, welche im Rahmen der E-Government-Strategie 
Schweiz koordiniert umzusetzen sind. Der Katalog wird regelmässig durch den 
Steuerungsausschuss beurteilt und bei Bedarf aktualisiert.  

3.1 Priorisierte Vorhaben 

Als Vorhaben wird die Menge von Aktivitäten und Projekte bezeichnet, welche dazu 
führen, dass eine bestimmte Leistung oder Voraussetzung schweizweit für Bevölkerung, 
Wirtschaft oder Behörden elektronisch zur Verfügung gestellt werden kann. 

Im Katalog werden die Vorhaben unterschieden in:  

• Priorisierte Leistungen (A) 

• Priorisierte Voraussetzungen (B) 

3.1.1 Priorisierte Leistungen 
Die Behörden erbringen Leistungen für das Gemeinwesen als Ganzes (z.B. Sicherheit) 
ebenso wie für Privatpersonen, Unternehmen und Institutionen. Unterschieden werden 
Informationsleistungen (z.B. Bereitstellung von Statistiken, Informationen zur 
Gesundheitsvorsorge u.ä.), Leistungen im Zusammenhang mit Melde- und 
Erklärungspflichten (z.B. Einreichung von Steuererklärungen, Umzugsmeldungen u.ä.) 
oder Leistungen zur Prüfung von sogenannten Rechts-, Ausübungs-, oder 
Mittelansprüchen (z.B. Baubewilligung, Arbeitsbewilligung, Wirtepatent o.ä.).  

Es wird unterschieden, ob zwingend eine organisations-übergreifende Koordination nötig 
ist (A1-Leistungen) oder ob eine flächendeckende Umsetzung mit gegenseitigem 
Erfahrungsaustausch dezentral erfolgen kann (A2-Leistungen). 

3.1.2 Priorisierte Voraussetzungen 
Damit die priorisierten Leistungen elektronisch abgewickelt werden können, ist die 
koordinierte Bereitstellung von Voraussetzungen zentral. Diese Voraussetzungen 
betreffen meist organisatorische, rechtliche, technische oder Standardisierungs-Aspekte 
gleichzeitig. Der Katalog führt diejenigen Voraussetzungen auf, die vorrangig zu 
entwickeln sind, weil sie für eine grössere Menge von Leistungen benötigt werden und 
ihre Bereitstellung eine schweizweite Koordination erfordert.  

http://www.egovernment.ch/de/umsetzung/katalog_vorhaben.php�
http://www.egovernment.ch/de/umsetzung/katalog_vorhaben.php�
http://www.egovernment.ch/de/umsetzung/katalog_vorhaben.php�
http://www.egovernment.ch/de/umsetzung/katalog_vorhaben.php�
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3.1.3 Abgeschlossene Vorhaben  
Ist der Zielzustand eines Vorhabens zu mindestens 80% schweizweit erreicht, teilt die 
zuständige ffO dies der Geschäftsstelle mit. Gemeinsam wird dann entschieden, ab 
welchem Zeitpunkt das Vorhaben im Katalog und in anderen Kommunikationsmitteln von 
E-Government Schweiz als abgeschlossen bezeichnet wird. 

3.1.4 Kriterien für priorisierte Vorhaben 
Im Katalog priorisierter Vorhaben werden diejenigen öffentlichen Leistungen aufgelistet, 
die aus Sicht der Zielgruppen (Bevölkerung, Unternehmen, andere Verwaltungen) und 
aus Sicht der Verwaltung ein besonders gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis ausweisen, 
wenn sie elektronisch erbracht werden. Voraussetzungen werden dann priorisiert, wenn 
sie für eine grössere Menge von priorisierten Leistungen benötigt werden und ihre 
Bereitstellung eine schweizweite Koordination erfordert. 

Generelle Kriterien:  

• Das Vorhaben trägt zur Erreichung der Ziele der E-Government-Strategie Schweiz 
bei. 

• Zur Umsetzung des Vorhabens ist eine übergeordnete, organisationsübergreifende 
Koordination nötig. 

Priorisierungskriterien für Leistungen: 

• Der finanzielle, zeitliche und/oder personelle Aufwand zur Inanspruchnahme der 
Leistung ist hoch, wenn sie nicht elektronisch erbracht wird. 

• Die Leistung ist nicht nur für eine spezifische Personengruppe / Branche relevant. 

• Die Leistung wird - verglichen mit anderen Leistungen - häufig in Anspruch 
genommen (z.B. nicht nur einmal im Leben einer Privatperson). 

• Das verwaltungsinterne Rationalisierungspotential durch elektronische 
Leistungserbringung ist gross (Komplexität, Automatisierungsmöglichkeiten, Anzahl 
Schnittstellen). 

Kriterien für Voraussetzungen: 

• Die Voraussetzung wird für eine grössere Menge von priorisierten Leistungen 
benötigt. 

3.1.5 Definition Zielzustand 
Der im Katalog formulierte Text «Zielzustand» beschreibt, was nach Abschluss des 
jeweiligen Vorhabens vorliegen sollte. Dieser Zustand wird bei den verschiedenen 
Vorhaben zu  unterschiedlichen Zeitpunkten erreicht werden. Der Text soll ausserdem 
den Nutzen des umgesetzten Vorhabens für die Zielgruppe (Unternehmen, Bevölkerung, 
Behörden) aufzeigen. 

3.1.6 Definition Subprojekt 
Als Subprojekt definieren wir die Projekte, welche die ffOs in Absprache mit der 
Geschäftsstelle E-Government Schweiz neben dem Hauptprojekt führen. Ein Subprojekt 
hat denselben Anspruch auf Unterstützung durch die Gremien von E-Government 
Schweiz wie das Hauptvorhaben. 
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Es ist als Subprojekt anerkannt, wenn ein direkter Zusammenhang mit dem Hauptprojekt 
besteht oder es eine eigene Projektorganisation hat. 
 

3.1.7 Prozesse zur Aktualisierung des Katalogs priorisierter 
Vorhaben 

3.1.8 Aufnahme eines Vorhabens  
Sind die unter 2.1.2 genannten Kriterien erfüllt, kann die Aufnahme eines neuen 
Vorhabens in den Katalog bantragt  werden. Antragsvorlage siehe Kapitel 3 «Vorlagen 
und Hilfsmittel»). 

Die Verantwortlichkeiten für das Bewerten von Anträgen zur Aufnahme neuer Vorhaben 
in den Katalog und die Entscheidungsfindung sind in der folgenden Grafik ersichtlich: 
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Prozess zur Aufnahme eines Vorhabens in den Katalog priorisierter Vorhaben 

 

1 / 3
Prozessowner Projekt Seite
... E-Government Geschäftsstelle Version 0.5 / 06.04.2010

Ablauf Wer Beschreibung

Geschäftsstelle 
E-Gov Schweiz

Bewertung 
(Erfüllung Kriterien)

Kriterien 
erfüllt? neinja

Aufnahme in 
Portfolio-Tool mit 

prov. Status

Antrag an STA zur 
definitiven 
Aufnahme

Entscheid STA

Geschäftsstelle 
E-Gov Schweiz

Geschäftsstelle 
E-Gov Schweiz

Geschäftsstelle 
E-Gov Schweiz

Geschäftsstelle 
E-Gov Schweiz

Steuerungsausschuss 
E-Gov Schweiz

Antrag gemäss Angaben 
Antragsvorlage

Prüfung und Bewertung 
anhand strategischer 

Kriterien

Antrag und Empfehlung an 
STA

Begründete Absage

Eingang Antrag 
Aufnahme

Antrag Aufnahme Antrag AufnahmeAntrag Aufnahme

Verantwortliche 
Organisationseinheit / 
Geschäftsstelle E-Gov 
Schweiz / Expertenrat 

Antrag und Empfehlung an 
ER

Information /
Konsultation 
Expertenrat

Empfehlung 
Expertenrat

Absage von 
Antrag-Steller 

akzeptiert?

Absage an Antrag-
Steller

Ende Wiedererwägungs
gesuch

Ja
Nein

Antragsteller

Definitive 
Verabschiedung 

Katalog
pos

neg

Aufnahme
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3.1.9 Änderung eines Vorhabens / Anpassung des Zielzustandes  
Grundsätzlich obliegt es den federführenden Organisationen, die Informationen zu den 
Vorhaben zu bewirtschaften. Die Geschäftsstelle nimmt bei Änderungen eine 
Überprüfung anhand der definierten Kriterien vor. 

Änderungen müssen nicht in jedem Fall durch den Steuerungsausschuss explizit 
gutgeheissen werden. Er heisst diese durch die regelmässige Verabschiedung des 
gesamten Katalogs gut. 

In folgenden Fällen sollten ÄnderungsVorschläge jedoch explizit durch den 
Steuerungsausschuss bewilligt  werden:  

• Zusammenfassung / Fusion / Streichen von Vorhaben 

• Der Zielzustand des Vorhabens wird massgeblich verändert 

• Die Geschäftsstelle und/oder die ffO möchte die Meinung des 
Steuerungsausschusses zur Änderung einholen. 

3.1.10 Anpassung des Zielzustandes  
Die ffO kann die Formulierung des Zielzustandes ändern, wenn 

• der Kernbereich des Vorhabens nicht tangiert wird 
• das Verständnis des Zielzustandes verbessert werden kann. 

Bei massgeblichen Änderungen hingegen muss die Änderung dem 
Steuerungsausschuss vorgelegt werden. Die Geschäftsstelle muss bei Änderungen des 
Zielzustandes auf jeden Fall informiert werden. 

 
Die Verantwortlichkeiten für die Bewertung von Anträgen zur Änderung von Vorhaben im 
Katalog und die Entscheidungsfindung sind in der folgenden Grafik ersichtlich: 
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Prozess zur Änderung eines Vorhabens im Katalog der priorisierten Vorhaben 

 

2 / 3
Prozessowner Projekt Seite
... E-Government Geschäftsstelle Version 0.5 / 06.04.2010

Ablauf Wer Beschreibung

Eingang 
Änderungsantrag

Inhaltliche Prüfung 
(Erfüllung 
Kriterien)

Kernänderung? NeinJa

Änderung in 
Portfolio-Tool mit 

prov. Status

Antrag an STA zur 
definitiven 
Aufnahme

Entscheid STA

 Änderung in 
Katalog

Absage an Antrag-
Steller

Antrag 
angenommen?

Nein

Ja

ffO des betroffenen 
Vorhabens / 

verantwortliche 
Organisationseinheit 
/ Geschäftsstelle E-

Gov Schweiz

Geschäftsstelle 
E-Gov Schweiz

Geschäftsstelle 
E-Gov Schweiz

Geschäftsstelle 
E-Gov Schweiz

Geschäftsstelle 
E-Gov Schweiz

Steuerungsausschuss 
E-Gov Schweiz

Beurteilung Änderung

Allenfalls 
Diskussion mit ffO

Definitive 
Verabschiedung 

Katalog

Geschäftsstelle 
E-Gov Schweiz

Begründete Absage

Empfehlung 
Expertenrat

Information /
Konsultation 
Expertenrat

Geschäftsstelle 
E-Gov Schweiz

pos

neg

Änderung
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3.1.11 Abschluss eines Vorhabens 
Ist der Zielzustand eines Vorhabens zu mindestens 80% schweizweit erreicht, so 
bereitet die Geschäftsstelle in Zusammenarbeit mit der federführenden Organisation 
(ffO) den Abschluss des Vorhabens vor.  

Die Geschäftsstelle erstellt den Antrag zu Handen des Steuerungsausschusses und 
prüft den Antrag formal und inhaltlich.  

Der Steuerungsausschuss entscheidet über den Abschluss eines Vorhabens unter der 
Berücksichtigung der Beurteilung des Expertenrats. 

Dokumente für den Abschluss  

Für den Abschluss im Sinne der E-Government-Strategie sind mindestens folgende 
Dokumente zu erstellen:  

• Abschlussbericht mit :  
- Lösungsbeschreibung  
- Ausbreitungsstand  
- Aktuelle Nutzenerhebung (gemäss Utilitas Modell)  
- Projektschlussbeurteilung / Erfahrungsberichte  
- Risikobeurteilung und Qualitätssicherung 
- Betriebskonzept:  
 - Betriebsorganisation und Zuständigkeiten  
 - Verbindliche Regelung der Finanzierung für den Betrieb 
 - Planung der Weiterentwicklung 
- Aktualisiertes Faktenblatt 

 

Vorlagen zu allen hier erwähnten Dokumenten sind im Wiki als Download 
bereitgestellt.  
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Prozess zum Abschluss eines Vorhabens im Katalog priorisierter Vorhaben 

3 / 3
Prozessowner Projekt Seite
... E-Government Geschäftsstelle Version 0.5 / 06.04.2010

Ablauf Wer Beschreibung

Prüfung
(Erfüllung Kriterien)

Kriterien 
erfüllt? nein

ja

Information / 
Konsultation 
Expertenrat

Eingang Antrag

Antrag Abschluss

Absage an ffO

Definitive 
Verabschiedung 

Katalog
pos

Geschäftsstelle
E-Gov Schweiz 

Geschäftsstelle
E-Gov Schweiz

STA

Expertenrat

Beurteilung u. Prüfung

begründete Absage
Besprechung weiteres 

Vorgehen

Kommunikation gegen 
Aussen

Antrag / Empfehlung an ER

Antrag / Empfehlung an STA

Empfehlung 
Expertenrat

Antrag an STA zum 
def. Abschluss

Entscheid STA

neg

ffO / Geschäftsstelle 
E-Gov Schweiz

Geschäftsstelle
E-Gov Schweiz

Geschäftsstelle
E-Gov Schweiz

Geschäftsstelle
E-Gov Schweiz

Abschluss
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3.2 Aktionsplan 

Ein zentrales Element bei der erneuerten Rahmenvereinbarung über die E-Government-
Zusammenarbeit in der Schweiz 2007-2015 bildet der Aktionsplan als neues 
Umsetzungsinstrument. Der Aktionsplan soll kurz- und mittelfristige Massnahmen festlegen 
für 5-8 priorisierte Vorhaben aus dem Katalog. Das Ziel des Aktionsplans ist, durch gezielte 
Förderung von priorisierten Vorhaben eine Beschleunigung bei der Strategieumsetzung zu 
ermöglichen. Der Aktionsplan soll wesentlich zur Erreichung folgender Ziele beitragen: 
 

• Sichtbare Schlüsselleistungen, d.h. Leistungen mit hoher Breitenwirkung, für 
Wirtschaft, Verwaltung und Bevölkerung stehen zur Verfügung.  

• Grundlegende Voraussetzungen organisatorischer, rechtlicher und/oder technischer 
Art für die Bereitstellung von Schlüsselleistungen sind geschaffen. 

 
Die Massnahmen im Aktionsplan werden durch finanzielle Beiträge im Gesamtumfang von 
2.4 Millionen Franken pro Jahr unterstützt - getragen paritätisch durch Bund und Kantone. 
Der Aktionsplan soll im jährlichen Rhythmus durch den Steuerungsausschuss überprüft und 
aktualisiert werden. Dieser entscheidet auch über die Zuteilung der Mittel. 

Der Aktionsplan enthält folgende drei Stossrichtungen:  

• E-Government-Landkarte für eine Gesamtsicht der schweizweiten E-Government-
Vorhaben mit hoher Strategierelevanz;  

• Strategische Leistungen und Basisinfrastruktur, welche die Bereitstellung von 
Schlüssel-Elementen zur Umsetzung der E-Government-Strategie beinhalten; 

• Schneller Erfolg, um Visibilität für E-Government zu gewinnen. 

3.2.1 Kriterien für die Aufnahme in den Aktionsplan 
Der Katalog priorisierter Vorhaben bildet die Basis für die Aufnahme eines Vorhabens im 
Aktionsplan. Für die Priorisierung werden die Vorhaben gemäss den folgenden Kriterien 
bewertet: 

• Strategierelevanz: das Vorhaben beinhaltet für die Umsetzung der Strategie 
grundlegende Elemente, d.h. insbesondere Elemente der Grundinfrastruktur. Für die 
Identifikation von strategierelevanten Vorhaben soll die im Aktionsplan 2012 
vorgesehene E-Government-Landkarte die Basis bilden 

• Breitenwirkung: das Vorhaben entfaltet auf alle Zielgruppen der Strategie (Wirtschaft, 
Verwaltung, Bürger) breite Wirkung 

• Kosten/Nutzen Verhältnis: das Vorhaben weist ein gutes Kosten/Nutzen Verhältnis 
auf, gemäss dem quantitativen(wenn berechenbar) und qualitativen Nutzen nach 
Utilitas 

• Realisierbarkeit: die Massnahmen sind in absehbarer Zeit realisierbar und auch 
sichtbar 

• Innovationspotential: das Vorhaben beinhaltet innovative Elemente, neue 
Technologien   

• Dringlichkeit: die Umsetzung des Vorhabens ist dringlich, z.B. aufgrund von 
gesetzlichen Bestimmungen 

3.2.2 Begleitung und Controlling der Massnahmen im Aktionsplan 
In der erneuerten Rahmenvereinbarung ist ein Anteil aus den Ausgaben für den Aktionsplan 
für dessen Begleitung sowie das Controlling der Massnahmen vorgesehen. Um die 
inhaltliche Abstimmung der Massnahmen im Aktionsplan sicherzustellen, wird die 
Geschäftsstelle die Vorhaben im Aktionsplan laufend begleiten. Ein externes Controlling 
während der Umsetzung soll über folgende Dimensionen Aufschluss geben: finanzielle und 
personelle Ressourcen, Termine und Zielerreichung, sowie Risikomanagement-Aspekte. 
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Operativ wird das Controlling der Massnahmen im Portfoliotool der priorisierten Vorhaben 
erfolgen. Für jedes priorisiertes Vorhaben im Aktionsplan werden die Massnahmen als 
Subprojekte mit entsprechenden Indikatoren erfasst. 

3.2.3 Aufnahme eines Vorhabens in den Aktionsplan 

Die federführenden Organisationen können bei der Geschäftsstelle Anträge auf 
Aufnahme von Vorhaben in den Aktionsplan stellen. Diese sind jeweils bis zum 31. 
August des Vorjahres bei der Geschäftsstelle einzureichen. Die Geschäftsstelle prüft die 
Eingänge formal und inhaltlich auf die erwähnten Kriterien und erstellt auf dieser Basis 
einen Antrag für die Zusammenstellung des Aktionsplans an den Steuerungsausschuss. 
Der Steuerungsausschuss entscheidet jährlich über die Zusammensetzung des 
Aktionsplans unter der Berücksichtigung der Beurteilung des Expertenrats.  
Bei mehr als 5  Anträgen wird für die Aufnahme nach dem Grad der Kriterienerfüllung 
priorisiert. 

Für die Aufnahme eines Vorhabens in den Aktionsplan ist mindestens das entsprechende 
Antragsformular auszufüllen. Dieses beinhaltet: 
 

- Beschreibung des Vorhabens: Status, Organisation, Finanzierung 
- Definition von Massnahmen mit Terminen, finanziellem und personellem 

Ressourcenbedarf sowie Priorisierung.  
 

Die Vorlage hierzu ist im Wiki als Download bereitgestellt. 
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Prozess zur Aufnahme eines Vorhabens in den Aktionspla 

Aufnahme Aktionsplan

4/4
Prozessowner Projekt Seite
... E-Government Geschäftsstelle Entwurf V 0.6 / 02.02.2012

Ablauf Wer Beschreibung

Prüfung
(Erfüllung Kriterien)

Kriterien 
erfüllt? nein

ja

Information / 
Konsultation 
Expertenrat

Eingang Antrag

Rückmeldung an 
ffO

Start Aktionsplan-
projekte pos

Empfehlung 
Expertenrat

Antrag an STA zur 
def. Aufnahme und 

Mittelsprechung

Entscheid STA

neg

Geschäftsstelle
E-Gov Schweiz 

Geschäftsstelle
E-Gov Schweiz

STA

Expertenrat

Beurteilung des Antrags im 
Kontext E-Government 

Strategie

begründete Absage /
Besprechung weiteres 

Vorgehen

Kommunikation gegen 
Aussen

Antrag / Empfehlung an ER

Antrag / Empfehlung an STA

ffO / Geschäftsstelle 
E-Gov Schweiz

Geschäftsstelle
E-Gov Schweiz

Geschäftsstelle
E-Gov Schweiz

Geschäftsstelle
E-Gov Schweiz

ffO / Geschäftsstelle 
E-Gov Schweiz

Antrag Aufnahme Antrag AufnahmeAntrag Aufnahme
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3.3 Nach Abschluss eines Vorhabens  

3.3.1 Was passiert mit den Vorhaben nach dem Abschluss? 
Die abgeschlossenen Vorhaben werden durch die Geschäftsstelle periodisch überprüft 
und allfällige Massnahmen werden eingeleitet. 

Die federführenden Organisationen von abgeschlossenen Vorhaben oder die 
eingesetzte Betriebsorganisation bleiben Ansprechpartner für die umgesetzten 
Leistungen oder Voraussetzungen gemäss Rahmenvereinbarung. 

Abgeschlossene Vorhaben und deren Nutzung werden weiterhin durch die 
Geschäftsstelle im Rahmen des Monitorings beobachtet.  

3.3.2 Weiterentwicklung der abgeschlossenen Vorhaben 
Erweiterungen und/oder neue Releases von abgeschlossenen Vorhaben können im 
Vorhabensportfolio als Subprojekte zu den abgeschlossenen Vorhaben oder als Projekte 
der Kategorie C (Kantonsportfolio) erfasst werden. Falls ganz neue Systeme mit 
anderen Zieldefinitionen entwickelt werden, kann mit der Geschäftsstelle definiert 
werden, ob das Projekt als neues priorisiertes Vorhaben in den Katalog aufgenommen 
werden soll.  

3.4 Alternativen zum Katalog priorisierter Vorhaben 

Wird die Aufnahme eines Projekts in den Katalog der priorisierten Vorhaben  abgelehnt, 
besteht die Möglichkeit, dass das Projekt als Subprojekt eines bestehenden Vorhabens 
erfasst wird, sofern es einem anderen im Katalog geführten Projekt dazu dient, den 
beschriebenen Zielzustand rascher oder besser zu erreichen.  

Über die Erfassung von Projekten / Aktivitäten als Subprojekte von priorisierten 
Vorhaben entscheiden die ffO in Absprache mit der Geschäftsstelle E-Government 
Schweiz. 

Wenn das Projekt lokale (z.B. kantonale oder kommunale) Wirkung hat, kann es in 
Absprache mit dem entsprechenden Kanton in das Vorhabensportfolio von E-
Government Schweiz als Kantonsprojekt in der Kategorie C aufgenommen werden.  

3.5 Strategische Planung - Roadmap 

Die Roadmap ist das strategische Planungsinstrument der «E-Government-Strategie 
Schweiz». Es sind insbesondere die wichtigsten Projektphasen und Meilensteine der 
Umsetzungsplanung pro Vorhaben für die Periode der Strategie abgebildet.  

Die Roadmap wird regelmässig durch die Geschäftsstelle E-Government Schweiz 
aktualisiert und durch den Steuerungsausschuss verabschiedet. Download Strategische 
Planung (Roadmap) http://www.egovernment.ch/de/umsetzung/roadmap.php 

Die Roadmap umfasst fünf Subindikatoren: 
• Initialisierung 

Siehe Punkt 3.3.1.1 
 

http://www.egovernment.ch/de/umsetzung/roadmap.php�
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• Konzept 
Siehe Punkt 3.3.1.2 

 
• Realisierung 

Siehe Punkt 3.3.1.4 
 

• Pilot Teilbereich 
Siehe Punkt 3.3.1.3 

 
• Betrieb (80%) 

Siehe Punkt 3.3.1.5 
 
Die Werte im Portfoliotool werden in den Feldern «Gültig von» (Anfangsdatum der 
Phase auf Quartal genau) und «Gültig bis» (Enddatum der Phase auf Quartal genau) 
eingetragen. Bitte die Phasen seriell (nacheinander und nicht überschneidend) 
eingeben, da die graphische Darstellung der Daten in der Roadmap keine 
Überschneidungen zulässt. 

3.5.1 Umsetzungsphasen 
Für eine übersichtliche und vergleichbare Darstellung des Umsetzungsstands der 
priorisierten Vorhaben wurden fünf verschiedene Phasen definiert, welche den Status 
der Vorhaben aufzeigen: 

• Initialisierung 

• Konzept 

• Pilot 

• Realisierung 

• Betrieb  

3.5.1.1 Initialisierung 

Die Initalisierung im Sinne von E-Government Schweiz umfasst die Phase der 
Entstehung eines Vorhabens: Idee, Voranalyse Organisationsaufbau usw.  
In der Initialisierungsphase wird der Zielzustand des Vorhabens mit den beteiligten 
Akteuren diskutiert, definiert, und geeignete federführende Organisationen werden 
identifiziert. Die Initialisierungsphase gilt als abgeschlossen, wenn die Federführerschaft 
durch den Steuerungsausschuss bestimmt wurde und die Konzeptarbeiten 
aufgenommen wurden. 

3.5.1.2 Konzept 

In der Konzeptphase entsteht  das definitive Umsetzungskonzept, die Finanzierung wird 
gesichert und die Projektorganisation sowie die Planung für die schweizweite 
Umsetzung und Inbetriebnahme wird definitiv verabschiedet.  
In der Konzeptphase unternimmt die ffO in einem ersten Schritt eine 
Bestandesaufnahme über in der Schweiz laufende Aktivitäten, welche zur Erreichung 
des Zielzustandes des Vorhabens beitragen. Gemeinsam mit involvierten Akteuren 
erarbeitet die ffO folgende Grundlagen: 

• Organisationskonzept (welche Akteure übernehmen welche Aufgaben und Rollen bei 
der Umsetzung des Vorhabens?) 
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• Finanzierungskonzept (welche Ressourcen sind für die Umsetzung des Vorhabens 
für die Organisation, Kommunikation, Realisierung etc. voraussichtlich nötig, wie 
werden diese Ressourcen bereitgestellt?) 

• Kommunikationskonzept (wie kann sich die ffO als «Kompetenzzentrum» für die 
Umsetzung des Vorhabens etablieren?) 

• Roadmap (zu welchem Zeitpunkt werden welche Umsetzungsphasen abgeschossen 
sein). 

Die Konzeptphase gilt als abgeschlossen, wenn das Konzept vorliegt (vgl. Vorlage unter 
Kapitel 3 «Vorlagen und Hilfsmittel») und die Realisierungsarbeiten gestartet sind.  

3.5.1.3 Pilot 

Testbetrieb während oder nach der Realisierung 
In der Pilotphase befindet sich ein Vorhaben dann, wenn einige Leistungsanbieter 
(<10%) eine Leistung bereits realisiert haben und den Zielgruppen zur Nutzung 
anbieten, bzw. wenn die Voraussetzung für einige Leistungsanbieter zur Verfügung 
steht. Die Pilotphase kann auch übersprungen werden. Sie ist abgeschlossen, wenn die 
Leistung durch mehr als 10% aller Leistungsanbieter realisiert ist, bzw. die 
Voraussetzung für mehr als 10% der Leistungsanbieter zur Verfügung steht.  

3.5.1.4 Realisierung 

Wärend der Realisierungsphase wird das System gebaut, resp. die organisatorischen 
Massnahmen werden umgesetzt.  
In der Realisierungsphase befindet sich ein Vorhaben, wenn 10-80 % der 
Leistungsanbieter in der Schweiz die Leistung zur Nutzung anbieten, bzw. wenn die 
Voraussetzung für 10-80% der Leistungsanbieter zur Verfügung steht. Die 
Realisierungsphase gilt als abgeschlossen, wenn mehr als 80% der Leistungsanbieter 
die Leistung den Zielgruppen zur Nutzung anbietet, bzw. wenn die Voraussetzung für 
10-80% der Leistungsanbieter zur Verfügung steht. .  

3.5.1.5 Betrieb 

Die Betriebsphase beginnt, wenn das Vorhaben mindestens von 80% der Zielgruppe 
nutzbar im Sinne des im Katalog beschriebenen Zielzustandes ist. Der 
Abschlussprozess wird durchgeführt. Danach gilt das Vorhaben im Sinne des Katalogs 
priorisierter Vorhaben als umgesetzt. 
In der Betriebsphase bieten mehr als 80% der Leistungsanbieter die Leistung zur 
Nutzung an, bzw. die Voraussetzung steht für mehr als 80% der Leistungsanbieter zur 
Verfügung. Für den Abschluss eines Vorhabens im Programm E-Government Schweiz 
sollen folgende Informationen zum Betrieb des Vorhabens vorliegen:  

• Lösungskonzept (wie wird die Leistung / Voraussetzung erbracht wird und wie wird 
sie genutzt?). 

• Organisationskonzept (welche Akteure übernehmen welche Aufgaben und Rollen 
beim Betrieb, resp. dem Unterhalt oder auch der Weiterentwicklung der Leistung 
oder Voraussetzung?) 

• Finanzierungskonzept (welche Ressourcen sind für den Betrieb, bzw. den Unterhalt 
oder auch der Weiterentwicklung der Leistung oder Voraussetzung nötig, wie werden 
die Ressourcen bereitgestellt?) 

Mittels des Betriebskonzepts (vgl. Vorlage unter Kapitel 3 «Vorlagen und Hilfsmittel») 
können die federführenden Organisationen (ffO) gegenüber der Geschäftsstelle und 
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Eine aktuelle 
Auswertung 
finden Sie unter 
http://www.egov
ernment.ch/de/u
msetzung/portfol
io.php 

dem Steuerungsausschuss aufzeigen, wie der Betrieb und die Weiterentwicklung eines 
Vorhabens gewährleistet werden kann. 

3.6 Strategisches Controlling 

Der Controllingprozess für die E-Government Strategie Schweiz umfasst einerseits die 
Informationsbeschaffung und Auswertung und andererseits das Ableiten und Ergreifen 
von korrigierenden Massnahmen zur Steuerung der Strategieumsetzung. Als 
Steuerungsinstrument wird ein Kennzahlensystem (Cockpit) eingesetzt, welches eine 
umfassende Sicht auf den Stand von E-Government in der Schweiz liefert.  

Die Kennzahlen umfassen vier Dimensionen:  

•  Umsetzungsstand der priorisierten Vorhaben; 

•  Mitwirkung der Kantone und Gemeinden bei der Umsetzung der    
  Rahmenvereinbarung; 

•  Beurteilung E-Government aus Sicht der Zielgruppen; 

•  Position der Schweiz im internationalen Vergleich. 

3.6.1 Umsetzungsstand der priorisierten Vorhaben 
Die Daten für das Controlling werden im Portfoliotool von E-Government Schweiz 
gesammelt.  

3.6.1.1 Portfoliotool der priorisierten Vorhaben 

Die ffO sind gebeten, die Informationen zu ihrem Vorhaben im online-Portfoliotool von E-
Government Schweiz stets aktuell zu halten. Dazu gehören einerseits 
Grundinformationen wie 

• Kontaktinformationen der Ansprechspersonen; 

• Beschreibung des Zielzustandes des Vorhabens; 

• Informationen zu Abhängigkeiten zu anderen priorisierten Vorhaben.  

Als Grundlage für die Nachverfolgung des Standes der Strategieumsetzung werden 
zudem regelmässig Angaben zum aktuellen Stand der einzelnen Vorhaben erhoben. Die 
ffO werden 2x pro Jahr durch die Geschäftsstelle aufgefordert, die Angaben zu 
folgenden Indikatoren zu aktualisieren: 

Link zum Portfolio: http://www.egovernment.ch/portfolio 

3.6.1.2 Planmässige Umsetzung 

Die Planmässige Umsetzung bezieht sich auf den Stand der Umsetzung in Bezug auf 
die Roadmap, welche die Planung darstellt. Möglich sind die Antworten  

• gemäss Plan 

• verzögert 

• Umsetzung gefährdet 

http://www.egovernment.ch/de/umsetzung/portfolio.php�
http://www.egovernment.ch/de/umsetzung/portfolio.php�
http://www.egovernment.ch/de/umsetzung/portfolio.php�
http://www.egovernment.ch/de/umsetzung/portfolio.php�
http://www.egovernment.ch/wiki/de/index.php/Portfoliotool_der_priorisierten_Vorhaben�
http://www.egovernment.ch/portfolio�
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Bei Verzögerungen oder Umsetzung gefährdet bitte Gründe im Bemerkungsfeld im 
Porfoliotool darlegen. 

3.6.1.3 Finanzierung: 

Dieser Indikator bezieht sich auf die finanzielle Absicherung des Projekts. Möglich sind 
die Antworten  

• Finanzierung geregelt 
• Finanzierung teilweise geregelt 
• Finanzierung nicht geregelt. 

Bei teilweise oder nicht geregelt bitte konkrete Problemstellung aufzeigen. 

3.6.1.4 Wirtschaftlichkeit 

Die Wirtschaftlichkeit berechnet sich aus den drei Subindikatoren 

3.6.1.4.1 Gesamtinvestition 
Diese Zahl beziffert die Gesamten Ausgaben bis zur Inbetriebnahme  

3.6.1.4.2 Betriebskosten pro Jahr 
Diese Zahl beziffert die Betriebskosten nach Inbetriebnahme pro Jahr 

3.6.1.4.3 Geschätzter Nutzen für die Kunden 
Monetärer Nutzen für die jeweiligen Kunden nach Inbetriebnahme pro Jahr 

Wirtschaftlichkeit  =  

Monetärer Nutzen x 4 
___________________________________________________________ 

Gesamtinvestition + (Betriebskosten x 4) 

Wenn der Nutzen nicht monetär beziffert werden kann, bitte "Nicht bezifferbar" in das 
Bemerkungsfeld im Portfoliotool eintragen.  

Um bei Nichtbezifferbarkeit trotzdem eine Angabe zum Nutzen machen zu können, gibt 
es die Berechnung des Qualitativen Nutzens von E-Government Vorhaben. 

3.6.1.5 Berechnung des qualitativen Nutzens von E-Government Vorhaben 

Der Qualitative Nutzen der Vorhaben wird mit dem Berechnungsmodell «Utilitas» 
erhoben. Die Erhebung erfolgt im Lebenszyklus eines Vorhabens 3mal: Vor der 
Aufnahme in den Katalog, während der Umsetzung und im Rahmen des 
Abschlussprozesses. 

Das Modell «Utilitas» besteht aus den vier Elementen: qualitativer Nutzen, 
Wirtschaftlichkeit, Auswertung sowie einer Nützlichkeits-Skala (Utilitas). Mittels 
gewichteten Fragen wird je eine Bewertung (Skala 1-4) zu den beiden Achsen 
«Qualitativer Nutzen» und Wirtschaftlichkeit» ermittelt. Die daraus resultierende 
Positionierung der Vorhaben in der Matrix ermöglicht den Vergleich unterschiedlicher 
Vorhaben zueinander. Das so erhaltene Nützlichkeits-Label  ist ein schnell erfassbarer 
visueller Indikator für die verschiedenen Anspruchsgruppen und dient den 
federführenden Organisationen als Argument in ihrer Projektkommunikation. 

Die Erhebung des qualitativen Nutzens wird für jedes Vorhaben als Subprojekt «Nutzen» 
im Portfoliotool geführt. Im Indikatorenbereich befindet sich der Fragebogen. Die 

http://www.egovernment.ch/wiki/de/index.php/Berechnung_des_Qualitativen_Nutzens_von_E-Government_Vorhaben�
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Alle Aktuellen 
Studien befinden 
sich auf der 
WebSite unter:  
http://www.egov
ernment.ch/de/d
okumentation/st
udien.php 

Auswertung erfolgt durch die Geschäftsstelle und das Resultat wird in die 
übergelagerten Vorhabensindikatoren als «Qualitativer Nutzen» übertragen.  

Der Fragebogen mit Auswertungsfunktionalität ist auch als Excel-Sheet in den 
Hilfsmitteln zum Download verfügbar. Weitere Informationen zu den Indikatoren befinden 
sich in der Anleitung Nutzenmodell. 

3.6.1.6 Sondervereinbarungen 

Dieser Indikator fragt ab, ob das Vorhaben mit einer Sondervereinbarung (Vertrag 
zwischen verschiedenen Institutionen des Bundes, der Kantone oder Gemeinden, siehe 
Rahmenvereinbarung) getragen wird.  

3.6.1.7 Auswirkungen auf Kantone 

Welches sind die Auswirkungen des Vorhabens auf die Kantone? Welche 
organisatorischen, rechtlichen, finanziellen oder andere Vorkehrungen müssen auf der 
kantonalen Ebene getroffen werden, damit das Vorhaben schweizweit in Betrieb 
genommen werden kann? 

3.6.1.8 Auswirkungen auf die Privatwirtschaft 

Angabe in Prozent der Gesamtinvestition, welche in Form von Mandaten oder Aufträgen 
in die Privatwirtschaft fliesst. 

3.6.2 Mitwirkung der Kantone 
Verschiedene Aspekte zur Mitwirkung der Kantone und Gemeinden bei E-
Government Schweiz werden mit einer jährlichen Studie «E-Government und 
Verwaltung» ermittelt. Diese Studie wird von E-Government Schweiz, zusammen mit 
der Fachgruppe E-Government der Kantone in Auftrag gegeben und finanziert.  

3.6.3 Sicht des Zielpublikums 
Die Sicht und die Bedürfnisse des Zielpublikums werden mit der  Studie «Bevölkerung 
und E-Government» periodisch ermittelt. Diese Studie wird von der Bundeskanzlei 
(Sektion Elektronischer Behördenverkehr 
http://www.bk.admin.ch/org/bk/00346/00348/index.html?lang=de) in Auftrag gegeben 
und finanziert. 

3.6.4 Internationaler Vergleich 
Für den internationalen Vergleich wird die Position der Schweiz in folgende Studien 
jährlich ausgewertet: 

• EU Benchmarking im Auftrag der Europäischen Kommission 
  http://ec.europa.eu/about/ds_en.htm 

• WEF  Global Information Technology Repor des World Economic Forum 
  http://www.weforum.org/en/index.htm 

• EUI  Digital Economy Report (ehem. E-Readyness Report 
  http://www-935.ibm.com/services/us/gbs/bus/html/bcs_whatwethink.html 

• UN E-Government Survey 
  http://www.unpan.org/egovkb/global_reports/08report.htm 

Weitere Studien werden ebenfalls gesammelt und im  Studienportfolio 
http://www.egovernment.ch/de/dokumentation/studien.php zur Verfügung gestellt. 

http://www.egovernment.ch/de/umsetzung/portfolio.php�
http://www.egovernment.ch/de/umsetzung/portfolio.php�
http://www.egovernment.ch/de/umsetzung/portfolio.php�
http://www.egovernment.ch/de/umsetzung/portfolio.php�
http://www.bk.admin.ch/org/bk/00346/00348/index.html?lang=de�
http://ec.europa.eu/about/ds_en.htm�
http://www.weforum.org/en/index.htm�
http://www-935.ibm.com/services/us/gbs/bus/html/bcs_whatwethink.html�
http://www.unpan.org/egovkb/global_reports/08report.htm�
http://www.egovernment.ch/de/dokumentation/studien.php�
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4 Hilfsmittel & Vorlagen 

4.1 Allgemeine Hilfsmittel 

Beispiele von Finanzierungsmodellen 

E-Government Logos 

Richtlinien für den Newsletter  

Leitfaden E-Government  

Vorhabensportfolio - FAQ's  

Informationen zum Vorhabensportfolio 

4.2 Vorlagen 

Vorlage zur Aufnahme neuer Vorhaben 

Vorlage Factsheet zu priorisierten Vorhaben 

Vorlage Statusbericht für priorisierte Vorhaben 

Vorlage Nutzenberechnung für E-Government-Vorhaben 

Vorlage Abschlussbericht 

Vorlage Betriebskonzept 

Vorlage Antrag auf Fördermittel aus dem Aktionsplan 
 

4.2.1 Projektmanagement 
Hermes 

Hermes und Hilfsmittel 

4.3 BPM 

4.4 Linkliste 

Alle Hilfsmittel und Vorlagen sind im Wiki zum Download verfügbar. 
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